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Die Gründungen der ersten Pri­
vatkliniken nach modernem Ma­
nagement haben in der Schweiz 
das Fundament für die heutige 
Spitalversorgung gelegt und die 
private Medizin in den letzten 20 
Jahren zu einem wichtigen Stand­
bein des schweizerischen Gesund­
heitswesens werden lassen. Mit 
der Einführung der neuen Spital­
finanzierung bricht ab 1. Januar 
2012 ein neues Zeitalter an. Die 
Rahmenbedingungen für private 
und öffentliche Spitäler werden 
neu definiert, aber es bleiben vie­
le Fragezeichen punkto Qualität, 
Kosteneffizienz und Patientenzu­
friedenheit.
Die Einführung der neuen Spital­
planung wird das Gesundheits­
wesen ab nächstem Jahr funda­

mental verändern – mittels Fall- 
pauschalen/DRGs sollen die Preise 
plus/minus auf nationaler Ebene 
vereinheitlicht, die Kosten gesenkt 
und mehr Transparenz geschaffen 
werden. Die Zahl der Spitäler und 
das medizinische Angebot sollen 
gestrafft und die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit gesteigert wer­
den. Doch was auf den ersten Blick 
als lang ersehnte Erleichterung für 
die stetig steigenden Gesundheits­
kosten aussieht, ist es bei näherer 
Betrachtung nicht mehr: für viele 
Anbieter, welche sich bereits heute 
durch einen kompromisslosen Fo­
kus auf Qualität und Effizienz im 
Markt etabliert haben, ist die neue 
Spitalplanung ein Trugschluss. 
Und was die Kosten anbelangt, so 
spricht man schon heute von der 

«Pauschalfalle»: Durch die Mög­
lichkeit, Investitionen via DRGs 
abzuschreiben respektive weiter­
zuverrechnen, leisten sich die 
öffentlichen Spitäler seit Monaten 
ein immenses Wettrüsten. Dieses 
wird in den nächsten Jahren ge­
mäss einheitlicher Expertenmei­
nung mit weit über acht Milliarden 
Franken zur grössten Kostenexplo­
sion und damit zum schwerwie­
gendsten Prämienschub führen, 
welche das Schweizer Gesund­
heitswesen je erfahren hat.

Verstaatlichung  

des Gesundheitswesens

Die neue Spitalplanung klassi­
fiziert die Leistungserbringer 
unabhängig ihrer privaten oder 
öffentlichen Trägerschaft in ver­
schiedene Kategorien: Listenspi­
täler, Vertragsspitäler und Aus­
standsspitäler. Das Neue: Auch 
private Institutionen können, so­
fern sie als Listenspital zugelassen 
sind, Anspruch auf öffentliche 
Gelder, sogenannte Sockelbeiträ­
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ge, erheben: hier bezahlen die 
Kantone künftig maximal 55 Pro­
zent der erbrachten Grundversi­
cherungsleistungen, während der 
noch verbleibende Betrag durch 
die Krankenversicherer abzugel­
ten ist. Vertragsspitäler führen 
ihre Leistungen auf der Basis von 
Einzelverträgen mit den jeweili­
gen Versicherern aus und können 
den kantonalen Beitrag nicht be­
anspruchen. Sie müssen sich aber 
auch nicht der Kontrolle der öf­
fentlichen Hand unterziehen. Die 
Kantone knüpfen den Sockelbei­
trag für Listenspitäler nämlich  
an eine ganze Reihe von Bedin­
gungen, welche mit einer Ein­
schränkung des unternehmeri­
schen Handlungsspielraumes 
verbunden sind und im Prinzip in 
eine staatliche Abhängigkeit füh­
ren. Das Listenspital erhält zum 
Beispiel Vorgaben zur Rechnungs­
führung und muss diese dem Kan­
ton offenlegen. Der Kanton aufer­
legt und bewilligt Investitionen 
und kann jederzeit Sanktionen 
treffen (Rückforderungen, Listen­
streichungen). Faktisch handelt  
es sich damit um eine Verstaatli­
chung unter Beibehaltung der pri­
vaten Trägerschaft. Aus privater 
Optik bringt das neue Spitalfinan­
zierungsgesetz definitiv nicht die 
erhoffte Liberalisierung im Ge­
sundheitswesen und die schon 
lange notwendige Gleichberechti­
gung von öffentlichen und priva­
ten Leistungserbringern. Ebenso 
widersprüchlich bleibt die Mehr­
fachrolle der Kantone, welche 
schon heute gleichzeitig für die 
Spitalplanung zuständig sind, die 
Vergabe von Leistungsaufträgen, 
die Führung von Spitälern und die 

Festsetzung der Tarife, falls sich 
Spitäler und Versicherer nicht ei­
nigen. Diese Mehrfachrolle der 
Kantone wird auch mit der neuen 
Spitalfinanzierung nicht aufgeho­
ben. 

Mehrwerte für 

Zusatzversicherte

Die Kriterien zur Aufnahme als 
Listenspital sind vor allem für 
kleine Kliniken mit grossen wirt­
schaftlichen Risiken verbunden 
und widersprechen der Philoso­
phie der freien Medizin und des 
Belegarztsystems: So wird in Zu­
kunft der Kanton das Angebot 
und die Preise (DRGs/Fallpau­
schalen) auf der Basis von be­
stimmten Qualitäts- und Wirt­
schaftlichkeitskriterien festlegen. 
Dies wird zu einem erheblichen 
Mehraufwand in der Administra­
tion führen. Die Qualität wird 
dadurch kaum ansteigen, dafür 
die Kosten. Das Listenspital muss 
sich zudem verpflichten, mindes­
tens 50 Prozent Allgemeinversi­
cherte aufzunehmen und gege­
benenfalls eine Notfallstation zu 
führen. Dies ist trotz Sockelbei­
trägen wirtschaftlich nicht ver­
tretbar und wirft auch Fragen zur 
Ausrichtung des Privatspitals auf: 
Wie sollen am gleichen Ort allge­
mein- und zusatzversicherte Pa­
tienten behandelt und gleichzeitig 
das Leistungsspektrum ausrei­
chend differenziert werden, so­
dass auch der Privatversicherte, 
der ein Vielfaches mehr für seine 
Privatprämie bezahlt, eine an­
gemessene Leistung für seine 
Zusatzversicherung erhält? Für 
öffentliche Spitäler mit Defizitga­
rantien des Staates gehört die 

Querfinanzierung der nicht kos­
tendeckenden Allgemeinabtei­
lung mit den Zusatzeinnahmen 
aus der Privatabteilung leider seit 
Langem zum Alltag. Dies wider­
spricht jedoch dem unternehme­
rischen Credo einer Privatklinik 
und reduziert die Attraktivität ei­
ner Zusatzversicherung für den 
Patienten: Wieso soll man sich 
heute noch privat versichern las­
sen, wenn man am Ende im Lis­
tenspital die gleichen Leistungen 
erhält, wie der Allgemeinversi­
cherte? Wer eine Privatversiche­
rung hat, soll einen klaren Mehr­
wert erhalten. Dabei geht es nur 
am Rande um die Hotellerie, son­
dern in erster Linie um das Enga­
gement und die Verfügbarkeit des 
Arztes respektiv die Kontinuität 
der ärztlichen Betreuung und die 
Individualität bei der Pflege.

g e s e l l s c h a f t

Macht es in Zukunft überhaupt noch 
Sinn, sich privat zu versichern?
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Freiwilliger Verzicht auf 

Listenplatz

Durch die öffentliche Diskussion 
über Listen- und Vertragsspitäler 
kann der Eindruck entstehen, Ver­
tragsspitäler seien in jedem Fall 
Spitäler, welche vom Kanton als 
Listenspital abgewiesen worden 
seien. Dies trifft nur teilweise zu. 
Neben den Spitälern, welchen 
eine Aufnahme auf die Spitalliste 
ihres Standortkantons tatsächlich 
verweigert wird und die so in  
den sogenannten Vertragsstatus 
gezwungen werden, gibt es ein­
zelne Vertragsspitäler wie zum 
Beispiel die Klinik Pyramide in 
Zürich, welche sich ganz bewusst 
der einschränkenden Kontrolle 
der kantonalen Gesundheitsdirek­
tion entziehen, um sich stattdes­
sen im Sinn der liberalen Medizin 
und des Belegarztsystems auf ih­
ren Markt und ihr Patientengut  
zu konzentrieren. Insbesondere in 

Nischenmärkten und mit exklusi­
ven Angeboten, welche auf ein 
klares Patientenbedürfnis stossen, 
können sich renommierte und gut 
etablierte Kliniken mit klarem 
Leistungsausweis von der Listen­
konkurrenz abheben und mit 
ihren Vertragspartnern individu­
elle Verträge aushandeln und in­
novative Produkte mit echtem 
Mehrwert für das Zusatzversiche­
rungssegment weiterentwickeln. 
So die Klinik Pyramide, welche 
als Vertragsspital bereits mit den 
grössten Schweizer Versicherern 
Einzelverträge nach dem neuen 
Modell abschliessen konnte.

Quo vadis?

Private Spitäler mussten sich seit 
jeher im Wettbewerb mit öffent­
lichen Anbietern besonders an­
strengen. Es wehte ihnen auch 
immer ein rauer Wind seitens 
Politik und Medien entgegen.  

Als Rosinenpicker wurden sie 
verschrien, dabei basierte ihre 
Existenzberechtigung einzig und 
allein auf einem klaren Markt­
bedürfnis. Wer eine Leistung er­
bringt, die nicht gut genug ist 
oder am Bedürfnis des Patienten 
vorbeizielt, kann mittelfristig 
nicht überleben. Daran wird sich 
auch mit der neuen Spitalfinan­
zierung mittel- bis langfristig 
nicht viel ändern.

Auch die traditionsreiche Zürcher Privatklinik Bethanien hat sich gegen
einen Listenplatz und damit gegen die staatliche Kontrolle entschieden.

Privatkliniken spezialisieren sich.

g e s e l l s c h a f t


